
Handlungsleitfaden Windenergie

Bei Windenergie-Projekten stellt sich oft die Frage, an wel-
cher Stelle Kommunen Einfluss auf den Verlauf nehmen 
können und was sie bedenken sollten. Dieser Leitfaden ver-
sucht die Frage zu beantworten. Es werden die häufigsten 
Szenarien beschrieben, wie Sie als Bürgermeisterin oder 
Bürgermeister mit dem Ausbau der Windenergie in Ihrer 
Umgebung in Berührung kommen können.

1. WINDENERGIE-PROJEKTE IM 
RAHMEN DER REGIONALPLANUNG 
(VORRANGGEBIETE)

SITUATIONSBESCHREIBUNG

Der Ausbau der Windenergie ist ein politisches Ziel, das 
sich der Bund ebenso wie der Freistaat Sachsen gesetzt 
haben. Um den Ausbau in Sachsen flächenmäßig zu len-
ken bzw. örtlich zu konzentrieren, sind die Regionalen Pla-
nungsverbände (RPV) Sachsens verpflichtet, im Rahmen 
der Regionalpläne ausreichend Raum für die Windenergie 
zu schaffen. 

Im Ergebnis weist der Regionalplan Vorrang- und Eignungs-
gebiete für Windenergieanlagen (WEA) aus. Der Weg dahin 
ist lang und vielschichtig. Zu berücksichtigen sind Flächen, 
auf denen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen keine 
WEA errichtet werden dürfen (harte Tabuzonen). Definiert 
sind diese beispielsweise durch Mindestabstände zu Sied-
lungsgebieten, Einzelbebauungen, Straßen oder Stromlei-
tungen. Auch ausgewiesene Naturschutzgebiete fallen in 
diese Kategorie. Zudem sind Flächen zu berücksichtigen, 
die zwar prinzipiell genutzt werden dürfen, die aber anhand 
eigener Kriterien der für die Planung verantwortlichen Ak-

teure auszuschließen sind (weiche Tabuzonen). Dabei kann 
es sich um zusätzliche Vorsorgeabstände zu Siedlungsge-
bieten ebenso handeln wie um Abstände zu Radaranlagen 
oder Waldflächen.

Dieser Planungsprozess erlangt in der Regel wenig öffent-
liche Aufmerksamkeit. Für die spätere Genehmigungsfä-
higkeit von Windprojekten ist er aber wichtig. Aus diesem 
Grund findet im Rahmen des Planungsverfahrens eine for-
male Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der 
Öffentlichkeit statt. Das bedeutet, Planentwürfe werden für 
bestimmte Zeiträume öffentlich ausgelegt. 

HANDLUNGSOPTIONEN 

Diese Beteiligungsmöglichkeiten können in verschiedener 
Weise genutzt werden:

• Sofern Sie selbst Mitglied der Verbandsversammlung 
oder eines Regionalplanungsausschusses sind, können 
Sie auf diese Weise Einfluss nehmen.

• Als Bürgermeisterin oder Bürgermeister können Sie zu 
den Entwürfen des Regionalplans seitens der Kommune 
Stellung nehmen. 

• Vor einer Stellungnahme können Sie den Regionalplan 
und die darin enthaltenen Punkte zur Windenergienut-
zung zu einem Thema im Gemeinderat machen und eine 
kommunale Stellungnahme anregen.

• Sie können die Bürger in Ihrem Ort über die öffentliche 
Auslegung des Regionalplanentwurfs informieren und 
somit auf die Möglichkeit einer individuellen Stellung-
nahme hinweisen.
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Natürlich können Sie diese Optionen gleichzeitig nutzen. Es 
ist zu empfehlen, in der Kommune frühzeitig eine Diskus-
sion über die Positionierung zu Windenergie-Projekten an-
zuregen. Mit einem abgestimmten kommunalen Energie-
konzept fallen diese Entscheidungen leichter (mehr dazu in 
Punkt 3). 

2. DIE PLANUNG EINES PRIVATWIRT-
SCHAFTLICHEN WINDPROJEKTS 

SITUATIONSBESCHREIBUNG

Häufig werden Sie mit einem geplanten Windenergie-Pro-
jekt in Berührung kommen, indem ein Projektierer Sie über 
die Absichten zur Errichtung von einer oder mehreren WEA in 
Ihrer Kommune informiert oder Sie Kenntnis über die bereits 
laufende Grundstückssicherung erhalten. Dabei kann er eine 
Fläche im Blick haben, die im Regionalplan als geeignet aus-
gewiesen ist. Sollte es noch keinen Regionalplan oder noch 
keinen gültigen Teilregionalplan Wind geben, kann es sich um 
eine Fläche im so genannten Außenbereich handeln, in dem 
bauplanungsrechtlich WEA grundsätzlich privilegiert sind.

Geht es um ein konkretes Windprojekt in Ihrer Kommune, ist 
vieles zu bedenken. In diesem Fall geht es nicht nur um ge-
nehmigungsrechtliche Fragen, sondern auch um Schutzgüter 
und Akzeptanzfragen, um finanzielle Beteiligungsmöglich-
keiten und nicht zuletzt um Positionierungen der Kommunal-
politik. Die Information und Realisierung obliegen zunächst 
dem Projektierer bzw. dem potenziellen Betreiber. Dass das 
Projekt sachlich und qualitativ bearbeitet wird und die Bürger 
frühzeitig sowie transparent über das Vorhaben informiert 
werden, sollte aber auch in Ihrem Interesse sein.

Ihre Handlungsmöglichkeiten sind so vielfältig, dass hier die 
wesentlichen Ansätze beschrieben werden. In jedem Fall hilf-
reich ist ein frühzeitiger und professioneller Umgang sowie 
eine offene Kommunikation mit dem Projektträger.

HANDLUNGSOPTIONEN IN DER VORBEREITUNGS- UND 
PLANUNGSPHASE 

a. Austausch zum Projekt und der Begleitkommunikation

Schon im ersten Gespräch sollten Sie die wichtigsten Punk-
te ansprechen, die im Interesse Ihrer Kommune liegen und 
zugleich einen wichtigen Einfluss darauf haben, wie sich die 
Menschen im Ort zu dem Vorhaben positionieren. Folgende 

Themen können Sie – nach einer Vorstellung des Vorha-
bens durch den Projektträger – ansprechen:

Welche Auswirkungen hat das Projekt auf die Umgebung?

Vielleicht wird der Projektträger in seiner Projektvorstel-
lung das Thema Auswirkungen von selbst ansprechen: Hier 
sollten Sie für die eigene Einschätzung versuchen, sich 
selbst ein möglichst vollständiges Bild von den erwartba-
ren (infrastrukturellen, landschaftlichen, naturschutzfach-
lichen…) Auswirkungen zu machen.

Wie intensiv hat sich der Projektträger schon mit dem Um-
feld des Standortes befasst? 

Um Konflikten vorzubeugen empfiehlt es sich, im Vorfeld 
eine Konfliktfeldanalyse zu erarbeiten. Damit können Sie 
frühzeitig einschätzen, ob Konflikte absehbar sind und wie 
damit umgegangen werden kann.

  siehe Werkzeug „Konfliktfeldanalyse“

Sollten die Unsicherheiten in der Einschätzung des Stim-
mungsbildes groß und die politische Zustimmung notwen-
dig sein, können Sie eine Befragung empfehlen oder selbst 
organisieren. 

  siehe Werkzeug „Musterfragebogen“  

Wie kann die Kommune bzw. wie können die Einwohner 
von dem Projekt profitieren?

Es sollte besprochen werden, was an Ausgleichsmaßnahmen 
bzw. an direkter Unterstützung der Kommune geplant ist. Für 
WEA gibt es mit der Novellierung des EEG 2021 die Möglichkeit, 
Kommunen mit bis zu 0,2 Cent pro tatsächlich eingespeiste Ki-
lowattstunde finanziell zu beteiligen.

Zudem kann thematisiert werden, welche Möglichkeiten der 
finanziellen Beteiligung für Bürger es geben soll. Dabei ist zu 
berücksichtigen, mit welchen Erträgen seitens der Projek-
tierer/Betreiber gerechnet wird.

  siehe Werkzeug „Finanzielle Beteiligungsmöglichkei-
ten Wind“

Wie ist die Kommunikation des Vorhabens im Ort geplant?

Da Information und Dialog wichtig für Stimmung und Mei-
nungsbildung im Ort sind, sollten Sie sicherstellen, dass 
der Projektträger auch für die Kommunikation alles Nöti-
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ge vorbereitet (z.B. Projektinformationen, Dialogangebote, 
Projektvisualisierungen…)

Als Kommune können Sie Informationsveranstaltungen 
oder Sprechstunden anbieten und den ehrlichen Austausch 
über das Projekt, seine Chancen und Auswirkungen ermög-
lichen.

Beide Seiten – sowohl der Projektierer als auch die Kom-
mune – sollten regelmäßig über den Planungsstand bzw. 
den Projektstatus informieren.

  siehe Werkzeug „Checkliste Dialogveranstaltungen“

Gibt es Spielräume in der Projektplanung, die eine Mitwir-
kung der Kommune oder der Bevölkerung ermöglichen? 

Gestaltungsspielräume können sehr unterschiedlich sein, 
z.B. konkrete Standorte einzelner Anlagen innerhalb eines 
Windparks, Zahl und Größe der Anlagen, Art und Weise der 
Umfeldgestaltung, Ausgleichsmaßnahmen, Zuwegungen. 
Sollte es Gestaltungsspielräume geben, kann dazu offen 
kommuniziert werden. Wenn es kaum Gestaltungsspielräu-
me gibt, sollten auch keine falschen Erwartungen geweckt 
werden.

Welche Erwartungen hat der Projektierer an die Kommu-
ne, welche Erwartungen haben Sie an den Projektierer?

Es sollte verabredet werden, wie die weitere Abstimmung 
erfolgt und an welchen Stellen zusammengearbeitet wer-
den soll. 

Dem Projektträger sollte vermittelt werden, wie die kommu-
nalpolitischen Gremien durch Sie eingebunden werden.

Diese Aspekte werden bereits für das Erstgespräch empfoh-
len. Auch im weiteren Kontakt müssen diese Aspekte in un-
terschiedlicher Intensität (Wie weit sind wir gekommen? Wo 
müssen wir nachsteuern? ...) immer wieder Thema sein.

b. Austausch zur Fläche

Der Projektträger plant mit Flächen, die für die Nutzung 
der Windenergie geeignet sind, die ihm aber nicht gehören. 
Folglich braucht er eine vertragliche Grundlage für die Nut-
zung bzw. Überlassung. 

Wenn die Kommune selbst der Flächeneigentümer ist, ist 
das ein rechtliches Thema, das Sie selbst mit dem Projekt-
träger aushandeln können – und das Einnahmen für die 
Kommune verspricht (Pacht). Ist die Fläche in Privatbesitz, 
läuft das Vertragliche zur Flächennutzung in deren beiden 
Händen. Dennoch empfiehlt es sich, das Gespräch seitens 
der Kommune mit dem Flächeneigentümer oder gar meh-
reren Eigentümern zu suchen. Über Flächenpoolmodelle 
kann beispielsweise eine optimierte und gerechte Vertei-
lung der Pachteinnahmen vereinbart werden.

HANDLUNGSOPTIONEN IN DER GENEHMIGUNGSPHASE

c. Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG), Ebene Landkreis

Abgesehen von Kleinanlagen, die davon ausgenommen 
sind, erfordert die Errichtung einer WEA eine immissions-
schutzrechtliche Genehmigung. Das Genehmigungsverfah-
ren, das abgesehen vom vereinfachten Verfahren eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung umfasst, führt die zuständige 
Behörde auf Landkreisebene. 

Das Genehmigungsverfahren sieht eine formale Beteili-
gung vor. Hier können Sie zu bestimmten Zeitpunkten und 
Planungsständen Stellungnahmen abgeben. Das gilt für 
Sie als Kommune ebenso wie für Einzelpersonen. Auch der 
Gemeinderat kann eine politische Stellungnahme beschlie-
ßen. 

Idealerweise sind Sie zu dem Zeitpunkt, an dem der Pro-
jektträger seinen Antrag einreicht, bereits mit ihm im Ge-
spräch und damit auch inmitten eines Informations- und 
Kommunikationsprozesses zum Projekt.

Ist die Fläche, auf der die WEA entstehen soll, in einem 
rechtskräftigen Regionalplan ausgewiesen oder auf einer 
freien Fläche im Außenbereich gelegen (und es besteht 
kein gültiger Regionalplan zum Thema Windenergie), kann 
der Bau mit einer erteilten BImSch-Genehmigung grund-
sätzlich beginnen.  

d. Bauleitplanung, Ebene Kommune

Grundsätzlich haben Kommunen die Möglichkeit, über die 
Aufstellung eines Bebauungsplans die konkrete Ausgestal-
tung eines ausgewiesenen Wind-Vorrang- und Eignungsge-
bietes zu steuern. Die Festlegungen des Bebauungsplans 
dürfen den Planungen und Zielen der Raumordnung dabei 
jedoch nicht entgegenstehen. Es gilt der Grundsatz „kon-
kretisieren ohne zu konterkarieren“. Besteht bereits eine 
Bauleitplanung, muss diese ggf. an die neuen Vorgaben des 
Regionalplans angepasst werden.

In diesem kommunalen Planungsprozess können Sie selbst 
Maßstäbe für die Information und Beteiligung der Bevölke-
rung setzen. In einer vernünftigen Kooperationsbeziehung 
mit dem Projektträger stimmen Sie diese dennoch mitei-
nander ab.

HANDLUNGSOPTIONEN IN DER UMSETZUNGSPHASE

e. Austausch zur kommunikativen Baubegleitung

Wenn alle Genehmigungen erteilt sind, sind nicht zwingend 
auch alle Auseinandersetzungen überstanden. Immer wie-
der rücken Projekte Anwohnern erst dann ins Bewusstsein, 
wenn der Bau sichtbar beginnt. 

Als Bürgermeisterin oder Bürgermeister können Sie vom 
Projektträger eine professionelle Projektkommunikation 
auch in der Bauphase und bei der Inbetriebnahme einfordern 
und diese insgesamt oder auch nur punktuell aktiv begleiten. 
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3. DIE PLANUNG EINES EIGENEN 
KOMMUNALEN WINDPROJEKTS

SITUATIONSBESCHREIBUNG

Wenn Sie selbst den Ausbau der erneuerbaren Energien in 
Ihrer Kommune vorantreiben wollen, müssen Sie nicht auf 
private Investoren warten, sondern können sich ein solches 
Projekt auch in Eigenregie vornehmen. Dabei kann die Ver-
waltung gleich privaten Projektierern geeignete Flächen auf 
dem kommunalen Gebiet identifizieren und Planungen an-
stellen. Sie kann aber auch Projektierer damit beauftragen. 
Die formale Rolle des Projektträgers übernimmt in der Re-
gel eine kommunale Gesellschaft, die eigens für ein solches 
Vorhaben gegründet wird oder beispielsweise in Form eines 
Stadtwerkes oder Wirtschaftsfördergesellschaft bereits 
existiert.

Die Handlungsfelder unterscheiden sich dabei kaum von 
denen im vorher geschilderten Fall eines privaten Investors. 
Der wesentliche Unterschied ist, dass Sie selbst eine aktive 
Rolle spielen und über Gestaltungsspielräume und Beteili-
gungsmöglichkeiten bestimmen können. Zudem haben Sie 
die Chance, noch vor einer konkreten Planung eines Wind-
projektes ein Meinungsbild in der Ortschaft zu einem solchen 
Vorhaben einzuholen.

HANDLUNGSOPTION MEINUNGSBILDUNGSPROZESS

Wollen Sie selbst den Impuls für ein kommunales Wind-
projekt geben, sollte es Ihnen wichtig sein, von Anfang an 
die Menschen im Ort ebenso wie deren gewählte politische 
Vertreter mehrheitlich für das Projekt zu gewinnen. Das be-
deutet, dass Sie selbst Kommunikation organisieren. Das 
kann wieder in vielfältiger Form geschehen:

• Wollen Sie als erstes ein grundsätzliches Stimmungsbild 
einholen, können Sie eine Befragung durchführen. 

  siehe Werkzeug „Musterfragebogen“

• Wollen Sie zunächst nur ein Stimmungsbild aus dem 
politischen Raum, können Sie die Fraktionsvorsitzenden 
Ihres Kommunalparlamentes zu einem Gespräch einla-
den und zum Beispiel auf ähnliche Projekte in anderen 
Kommunen verweisen.

  siehe Werkzeug „Beispiele für Erneuerbare- 
        Energien-Projekte“

• Wollen Sie für eine breite Meinungsbildung sorgen, la-
den Sie zu Dialogveranstaltungen ein, bei denen ggf. ver-
schiedene Experten einen Input geben.

• Das kann bis zu einem Bürgerentscheid führen, der sich 
beispielsweise damit befasst, ob sich die Kommune ein 

eigenes Energiekonzept geben und/oder Varianten für ein 
EE-Projekt prüfen soll. 

HANDLUNGSOPTIONEN IN DER PLANUNGSPHASE

In dieser Phase werden Sie in der Verwaltung und idealer-
weise abgestimmt mit der Politik alle Fragen selbst beant-
worten, die Sie auch mit einem privaten Investor bespro-
chen hätten:

• Wo wird das Projekt geplant und wie soll es aussehen?
• Gibt es bereits ein ausgewiesenes Vorranggebiet für die 

Windenergie oder muss beim Regionalen Planungsver-
band auf eine Ausweisung hingewirkt werden?

•  Welche Auswirkungen wird es haben? 
• Welche Chancen sind damit verbunden, welche Konflikte 

könnte es geben?
• Wie wird die Kommunikation aufgesetzt? 
• Wie wird informiert?
• Welche Beteiligungsmöglichkeiten sollen eingeräumt 

werden (ggf. als Umsetzung des vorab Besprochenen)? 
• Werden finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten angeboten?

HANDLUNGSOPTIONEN IN DER GENEHMIGUNGSPHASE

Als Projektträger müssen Sie die notwendigen Genehmi-
gungsverfahren professionell durchlaufen. Dabei sollten 
Sie die Kommunalpolitik und die lokale Öffentlichkeit trans-
parent und frühzeitig über alle relevanten Entwicklungen 
informieren.

HANDLUNGSOPTIONEN IN DER BAUPHASE

Auch in der Umsetzung werden Sie weiterhin zuvorkom-
mend und den Betroffenen zugewandt kommunizieren und 
über die jeweils nächsten Schritte informieren.

4. VARIANTEN IM BETREIBERMODELL
Ein Windenergieprojekt in Ihrem Umfeld muss nicht entwe-
der privatwirtschaftlich oder kommunal getragen werden. 
Es gibt auch Mischformen der Kooperation zwischen pri-
vaten und öffentlichen Akteuren, die ihre Zusammenarbeit 
rechtlich vereinbaren und das Vorhaben gemeinsam ver-
antworten. Ebenso sind bürgerschaftliche Genossenschaf-
ten denkbar, die als privater Projektträger auftreten oder 
in Verbindung mit der Kommune ebenfalls als Kooperation. 
Diese Modelle werden hier nicht eigens aufgeführt, da sie 
als Mischformen von 2. und 3. die gleichen Bearbeitungs-
abläufe haben. Einzig die rechtliche Komponente des Zu-
sammenschlusses muss zusätzlich gründlich durchdacht, 
geprüft und mit den politischen Gremien der Kommune 
entschieden werden.
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Hinweis zur sprachlichen Gleichstellung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird auf die Anwendung der geschlechter- 
gerechten Sprache verzichtet. Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten für alle Geschlechtsidentitäten.


